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„TASTEMINT“ -  
SCHÜLERINNEN KÖNNEN IHRE KOMPETENZ FÜRS STUDIUM TESTEN
Beim tasteMINT-Selbsttest erhalten 
Schülerinnen der Klassen 10 bis 13 realis-
tische Eindrücke ihrer MINT-Fähigkeiten, 
das heißt, sie erfahren, wie gut sie sich 
für ein Studium im Bereich Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften oder 
Technik eignen. Das Potential-Assess-
ment-Verfahren der Thüringer Koordi-
nierungsstelle Naturwissenschaft und 
Technik findet vom 9. bis zum 13. April 
an der Technischen Universität Ilmenau 
statt. Am Ende der Woche werden vie-
le Mädchen unberechtigte Ängste vor 
einem MINT-Studium verloren haben. 
„Wie schmeckt Dir MINT? Probier’s, be-
vor Du studierst“ - unter diesem Motto 
findet die „tasteMINT“-Testwoche an der 
TU Ilmenau statt. Fünf Tage lang werden 
konkrete Anforderungen an Studentin-
nen der MINT-Fächer einzeln und im 
Team simuliert. Dabei werden die Schü-
lerinnen von fachkundigen Assessoren 

begleitet, die ihnen im Anschluss an die 
Tests eine individuelle Rückmeldung 
zu ihren Fähigkeiten und Kompetenzen 
geben. Wenn Schülerinnen sich für ein 
Studium entscheiden, schätzen sie die ei-
genen Fähigkeiten in den Bereichen Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik meist deutlich schlechter 
ein, als sie tatsächlich sind. Dagegen hilft 
das innovative Potential-Assessment-
Verfahren tasteMINT der Thüringer Ko-
ordinierungsstelle Naturwissenschaft 
und Technik, indem es insbesondere die 
Selbstzweifel junger Frauen in den Blick 
nimmt. Es geht also weniger darum, ob 
konkretes Fachwissen vorliegt, als viel-
mehr um die generelle Herangehenswei-
se an eine Aufgabe und die Strategien, 
sie zu lösen: Wie löse ich eine Aufgabe, 
wenn mir nicht alle Fakten bekannt sind? 
Arbeite ich effizient genug? Wie arbeite 
ich im Team? Unmittelbares Feedback 

der Assessoren hilft den Schülerinnen, 
sich selbst einzuschätzen und das für 
sie geeignete Studium zu wählen. taste-
MINT ist also kein Auswahl- oder gar Be-
werbungsverfahren, es dient den jungen 
Frauen vielmehr dazu, sich selbst realisti-
scher einzuschätzen. Während der Tage 
in Ilmenau erhalten sie darüber hinaus 
Informationen und Einblicke in MINT-
Studienfächer an der TU Ilmenau und 
weiteren Thüringer Hochschulen und 
in Berufe, die ihnen nach dem Studium 
offenstehen. Neben dem tasteMINT-Ver-
fahren erwartet die jungen Frauen ein 
buntes Rahmenprogramm. Interessier-
te Schülerinnen können sich ab sofort 
bei der Thüringer Koordinierungsstelle 
Naturwissenschaft und Technik zu tas-
teMINT anmelden. Die verbindliche An-
meldung kostet 50 Euro. Online-Anmel-
deformular und Informationen: www.
thueko.de/tastemint
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AUFRUF ZUR ANMELDUNG ZUM DENKMALTAG  
AM 10. SEPTEMBER 2017 IM ILM-KREIS
Der diesjährige Denkmaltag 
findet am zweiten Wochen-
ende im September statt.
Er ist dem Motto „Macht und 
Pracht“ gewidmet.
Mit dem Jahresmotto des 
Denkmaltags 2017 wird das 
(Re-)Präsentieren im Großen 
und Kleinen im Mittelpunkt 
stehen.
Natürlich kann jedes Denk-
mal sich am Tag des offenen 
Denkmals beteiligen - auch 
wenn es nicht zum Thema 
passt. Die Vielfältigkeit macht 
den Reiz dieses besonderen 
Tages doch aus!
Wir übernehmen ebenso on-
line die Anmeldung bei der 
Deutschen Stiftung Denk-
malschutz in Bonn, eine se-
parate Anmeldung ist somit 
nicht erforderlich!
Der Ilm-Kreis wird auch in 
diesem Jahr wieder in Zu-
sammenarbeit mit der Tech-
nischen Universität Ilmenau 

eine Broschüre 
mit den geöffne-
ten Denkmalen 
und den Veran-
staltungen rund 
um den Denk-
maltag veröffent-
lichen.
Wir möchten da-
her alle aufrufen, 
die gern Ihr Denk-
mal öffnen wür-
den, sich bei der 
Denkmalbehörde 
des Ilm-Kreises 
(Tel. 03628 738 
470) zu melden. 
Falls aus Ihrer 
Sicht über Ihr 
Denkmal Interes-
santes berichtet 
werden soll, so 
teilen Sie es uns bitte mit.
Zusätzlich kann man sich über 
die Homepage des Ilm-Kreises 
(http://www.ilm-kreis-unter-
wegs.de/denkmaltag/) online 

anmelden, außerdem ist der 
Anmeldebogen auf der Seite 
der Unteren Denkmalschutz-
behörde des Ilm-Kreises ab-
rufbar.

Anmeldeschluss ist am 
17.4.2016. Wir freuen uns auf 
ihre Teilnahme!

Dieses Jahr auch wieder dabei; das Schlossmuseum in Arnstadt.
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AUFRUF ZUR BETEILIGUNG AN DEN INTERKULTURELLEN WOCHEN 
2017 IM ILM-KREIS

Auch in diesem Jahr möchten 
wir wieder alle herzlich ein-
laden, sich an den Interkul-
turellen Wochen im Ilm-Kreis 
(IKW) im Zeitraum vom 03.09. 
bis zum 30.09.2017 zu betei-
ligen.
Auf Grund der Vielzahl der 
Veranstaltungen in den letz-
ten Jahren ist eine Woche 
schon lange nicht mehr aus-

reichend- deshalb sind es im 
Ilm-Kreis „Interkulturelle Wo-
chen“.
Mit den Angeboten im Rah-
men der Interkulturellen Wo-
chen soll dazu beigetragen 
werden, das Zusammenleben 
aller Menschen unterschied-
licher Herkunft und unter-
schiedlicher Religionszuge-
hörigkeit zu fördern, andere 
Kulturen und Lebensweisen 
kennenzulernen, Anderssein 
zu akzeptieren und Vorurteile 
abzubauen.

Weitere Informationen finden 
Sie auch unter
http://www.interkulturelle-
woche.de/

In das Programm der Interkul-
turellen Wochen passen alle 
Veranstaltungen, die
*  einen Bezug zum Motto 

und zu den Zielen der 
Interkulturellen Woche 
haben,

*  die Begegnung, Austausch 
und Kontakt zwischen 
Menschen ermöglichen,

*  Dialog und Vernetzung 
fördern,

*  sich um die Überwindung 
von Vorurteilen und Dis-
kriminierung bemühen.

Möchten Sie sich als Initiative, 
Träger oder Einrichtung betei-
ligen? Wir freuen uns auf Ihren 
Beitrag - bitte melden Sie sich

- wenn es um finanzielle 
Unterstützung geht - 
möglichst bald

- bis zum 07.08.2017 für 
die Aufnahme Ihrer 
Veranstaltung in das Pro-
grammheft IKW

Für Fragen/ Hinweise/ Un-
terstützung wenden Sie sich 
bitte an:

Frau Günther
Gleichstellungs-, Ausländer- 
und Behindertenbeauftragte
Landratsamt Ilm-Kreis
Ritterstr. 14
99310 Arnstadt
Tel. 03628 738 108
gfb@ilm-kreis.de

HELFEN - BEGLEITEN - WEGE AUFZEIGEN
Verhaltensauffälligkeiten als Spiegel der Seele
Diesen Titel trug unsere 
Fortbildung für Pflegeeltern, 
welche am 18.02.2017 unter 
der Leitung von Frau Bach-
Schneider, Diplom-Psycholo-
gin, Familien- und Paarthera-
peutin aus Erfurt stattfand.
Ein großes Thema über wel-
ches man weit gefächert do-
zieren und diskutieren kann. 
Wir beschränkten uns auf die 
Formen kindlichen Verhal-
tens, welche entstehen kön-
nen, wenn Kinder in ihrem 
Lebensumfeld schädigenden 
Einflüssen wie Mangeler-
nährung und -versorgung, 
psychischer und physischer 
Gewalt, Alkohol- und Dro-
genmissbrauch der Eltern 
u.ä. ausgesetzt waren. Diese 
Kinder haben mitunter eine 
wenig emotional bezogene 
bzw. mangelnde persönliche 
Bindung zu ihren ersten Be-
zugspersonen erlebt. 

Diese Erlebnisse können dann 
Auffälligkeiten im Sozialverhal-
ten und im Bindungsverhalten 
sowie psychosomatische Auf-
fälligkeiten nach sich ziehen.
Kinder in Pflegefamilien be-
nötigen daher in allererster 
Linie feinfühlige, emotional 
verfügbare, stabile Pflegeel-
tern, die die Nöte der Kinder 
erkennen, diese annehmen 
und ihnen Schutz und Sicher-
heit geben.
Wenn Sie Interesse haben, 
ein Pflegekind bei sich auf-
zunehmen, beraten wir Sie 
gern. Bitte rufen Sie uns an!
Wir suchen immer interes-
sierte Familien, Paare und Ein-
zelpersonen, die einem Kind 
auf Dauer oder bestimmte 
Zeit ein liebevolles zu Hause 
geben und es auf seinem Weg 
begleiten und unterstützen. 
Wir bieten Ihnen Vorberei-
tung, Fortbildung, Beratung, 
monatliches Pflegegeld Su-
pervision und individuelle 
Hilfen
Der nächste Einführungskurs 
für werdende Pflegeeltern fin-
det am 03.04.2017 statt. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte 
zuvor telefonisch an.

Fachberatung Pflegeeltern
Nicole Hentschel 
03628/ 738 638 oder 
Jugendamt@ilm-kreis.de
Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter www.ilm-kreis.de

Familienfreizeit des Jugendamtes  
auf der Insel Fehmarn (Ostsee)
Das Jugendamt des Ilm-Krei-
ses hat für die Osterferien in 
der Woche vom 15. – 22. Ap-
ril 2017 eine Familienfreizeit 
vorbereitet. Mit dem Ange-
bot in der Erholungsstätte in 
Meeschendorf an der Ostsee 
sollen vor allem Familien mit 
Kindern und Alleinerziehen-
de angesprochen werden, 
damit sich diese eine Auszeit 
gönnen und etwas gemein-
sam mit ihren Kindern unter-
nehmen können. Während 
der Familienfreizeiten wer-
den mit den Familien krea-
tive, gesellige und sportliche 
Familien- und Kinderange-
bote sowie Ausflüge und 
Strandwanderungen durch-
geführt. Individuelle Aktivi-
täten sind natürlich möglich.
Der Teilnehmerbeitrag ver-
steht sich inklusive An- und 
Abreise im Reisebus, Über-
nachtung, Vollverpflegung 
und Nutzung sämtlicher 
Einrichtungen im Objekt. 
Eintrittsgelder für Ausflugs-

fahrten sind selbst zu ent-
richten. Die zur Teilnahme 
notwendigen Informationen 
erhalten Interessenten im 
Jugendamt, Sachgebiet Ju-
gendarbeit, Telefon 03628 / 
738 651.

Teilnehmerbeitrag:
50 €  0 - 2 Jahre
119 €  3 - 5 Jahre
185 €  ab 6 Jahre
269 €  Erw.

Die Übernahme des Teilneh-
merbeitrages (ohne Eintrit-
te) durch das Jugendamt ist 
bei Vorlage der entsprechen-
den Anspruchsvoraussetzun-
gen auf Antrag möglich.

Anmeldungen bitte schrift-
lich an:
Landratsamt des Ilm-Kreises
Jugendamt - 
SG Jugendarbeit
Erfurter Str. 26, 
99310 Arnstadt
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Landrätin Petra Enders war zur 
Eröffnung der 27. Thüringen-Aus-
stellung am Stand des Ilm-Krei-
ses präsent, der dem Schwer-
punkt Tourismus gewidmet war. 
Erstmals präsentierte sich der 
Ilm-Kreis mit einem Stand in neu-
em Outfit. Ziel war ein aktives 
Marketing mit touristischen Bro-
schüren und Infomaterial.
So nahmen insbesondere zahl-
reiche Tourismus-Partner aus 
dem Ilm-Kreis teil, zum Beispiel 
Vertreter aus Arnstadt, der Renn-
steig- und „www-Region“ vom 
Langen Berg, mit Ihren Natur- und 
Erlebnisangeboten, die auch 

die meiste Zeit die Standbetreu-
ung übernahmen. 
Am Eröffnungstag führte die 
Landrätin viele Gespräche am 
Stand mit Bürgern, unter ande-
rem auch mit dem Landtagsab-
geordneten Andreas Bühl (CDU) 
zur Sicherung des Rennsteig-
Shuttles, mit Detlev Schmidt 
von der Niederlassung Arnstadt 
der IHK Südthüringen  zum The-
ma Gründen. Enders besuchte 
den Solardorf Kettmannshausen 
e.V. sowie Ausstellerfirmen aus 
dem Ilm-Kreis.
Die Stadt Arnstadt präsentierte 
sich am Stand des Ilm-Kreises  

mit Material von der Firma Arn-
stadt Kristall und informierte 
über das bevorstehende Bach-
festival. Der Ilm-Kreis konnte Kin-
der für das neue Memo-Spiel 
auf dem Laptop begeistern, wo 
Firmenlogos sowie Bilder des 
Ilm-Kreises gepuzzelt wurden.
Täglich gab es am Messestand 
besorgte Anfragen zum Fortbe-
stand des RennsteigShuttels.    
Stark nachgefragt waren das 
Kartenmaterial des Biosphären-
reservats und des Rennsteigs, 
aber auch die Wanderangebote  
von Arnstadt, Ilmenau sowie von 
Frauenwald, Neustadt, Schmie-
defeld und  Stützerbach.
Da das Einzugsgebiet der Mes-
se nicht nur Thüringen umfasst, 
sondern auch Sachsen-Anhalt, 
Hessen, Sachsen und Bayern ein-
schließt, waren auch Reisepla-
ner der Städte Arnstadt und Il-
menau sowie Übernachtungska-
taloge der Rennsteig- und „www-
Region“ gut nachgefragt. Gern 
wurden die Broschüre „Ilm-Kreis-
Unterwegs“ und Radkarten mit-
genommen. Die Thüringenmes-
se ist für den Ilm-Kreis ein wich-
tiger Baustein im Binnenmarke-
ting, um konkrete Kultur- und 
Naturangebote einem breiten 
Publikum nahe zu bringen.
www.ilm-kreis.de

ILM-KREIS MIT NEUEM STAND UND TOURISTISCHEN
ANGEBOTEN AUF DER 27. THÜRINGEN-AUSSTELLUNG

Am Samstag nach Ostern, dem 
22. April 2017, laden die Agentur 
für Arbeit Arnstadt, das Jobcen-
ter Ilm-Kreis und die Stadt Arn-
stadt zum achten Wirtschaftsfrüh-
ling in die Stadthalle Arnstadt ein. 
Ab 10 Uhr stellen 65 Unterneh-
men und Institutionen berufliche 
Chancen rund um die Wirtschafts-
region „Erfurter Kreuz“ und den 
Ilm-Kreis vor.
Für Jobsuchende, Schüler, Wech-
selwillige, Pendler, Akademiker, 
Arbeitgeber und Familien bietet 
der Wirtschaftsfrühling freie Stel-
len, Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten, Unternehmens-
präsentationen, Bewerbergesprä-
che, Vorträge und Beratung. „Die 
Ausbildungs- und Jobmesse zeigt 
die vielfältigen beruflichen Chan-
cen für junge Menschen und Er-
wachsene in unserer Region auf. 
Job- und Ausbildungssuchende 
können mit den Personalleitern 
ins Gespräch kommen und Kon-
takte knüpfen. Natürlich sind 
auch Pendler und Rückkehrwilli-
ge sehr willkommen“, sagt Alex-
ander Dill, Bürgermeister der 
Stadt Arnstadt.
65 Unternehmen der Maschi-
nenbau- und Metallbranche, aus 
Handwerk, Industrie, Lebensmit-
tel-, Gesundheits- und Pflege-
branche sowie Logistik und Ga-
stronomie stellen sich vor. Sie 
bringen über 300 Stellen für die-
ses Jahr mit. Dazu kommen über 
160 Ausbildungsplätze sowie Stu-
dienplätze für ein duales Studi-
um.
Die TU Ilmenau bietet Beratun-
gen zu ihren Studienmöglichkei-
ten sowie zu den Jobangeboten 
für Studienabsolventen an. Alle 
Aussteller suchen etwa 70 Aka-
demiker, zumeist Ingenieure. Erst-
mals bietet der Wirtschaftsfrüh-
ling ein Bewerbungscenter: Hier 
können Interessierte ihre Bewer-
bungsunterlagen checken lassen.
www.arnstadt.de

MESSE FÜR BERUFE
UND PERSPEKTIVEN
IN ARNSTADT

www.tria-online.eu Neuigkeiten aus
Wirtschaft

und WissenschaftTECHNOLOGIE REGION ILMENAU ARNSTADT

Landrätin Petra Enders und Sachgebietsleiter Dr. Thomas 
Scheller informierten Besucher des Messestandes insbesondere 
über den Tourismus im Ilm-Kreis. Foto: Ilm-Kreis

Die Ingenieurgesellschaft für 
Wasserwirtschaft mbH hat sich 
in den zurückliegenden fünf Jah-
ren gut entwickelt, stellte Arns-
tadts Bürgermeister Alexander 
Dill bei seinem jüngsten Besuch 
fest. 
Der gute wirtschaftliche Stand, 
den sich die Firma erarbeitet 
hat, wird jedoch durch Fach-
kräftemangel etwas getrübt, 
berichtete Geschäftsführer Klaus 
Kunter. Händeringend suche er 
Ingenieure für Tiefbau und Was-
serwirtschaft. Doch der Arbeits-
markt sei so gut wie leer. Was-

serwirtschaftliche Planungen, 
aber auch der Straßenbau sind 

die Geschäftsfelder.
www.ingenieurbüro-kunter.de

Bürgermeister Dill (l.) und die ehrenamtliche Beigeordnete 
Martina Lang (r.) im Gespräch mit Klaus Kunter (Mitte), Grün-
der  der Ingenieurgesellschaft für Wasserwirtschaft. Foto: wr

HÄNDERINGEND AUF DER SUCHE NACH INGENIEUREN
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ERFOLGREICHER HANDEL MIT STOFFEN UND MEHR 
ALS 9000 ARTIKELN RUND UM DAS NÄHEN

Am 10. März eröffnete die TU 
Ilmenau eine neue Netzleit-
warte, das Herzstück des For-
schungsprojekts „DynaGrid Con-
trol Center“, das von der Sie-
mens AG koordiniert wird. Die 
Energiewende erfordert eine 
Dynamisierung des Netzbe-
triebs und damit eine ganz 
neue Generation von Leitwar-
ten zur Steuerung der Strom-
netze. Die innovative Leitwarte 
an der TU Ilmenau ist die erste 
ihrer Art weltweit.
Um möglichst realistische Be-
dingungen zu schaffen, wurde 
sie mit einem Stromnetz ver-
bunden, das im Labormaßstab 
an der Universität Magdeburg 
besteht. Während der Eröff-
nungsveranstaltung wurde die 
Verbindung zwischen Ilmenau 
und Magdeburg in Anwesen-
heit des Thüringischen Wirt-
schafts- und Wissenschaftsmi-
nisters Wolfgang Tiefensee sym-
bolisch freigeschaltet.
Seit 2015 wird im Projekt „Dy-
naGrid Control Center“ an der 
TU Ilmenau eine neue Genera-
tion von Netzleitwarten entwi-
ckelt. Die dynamische Netzleit-
warte überwacht und steuert 
in Echtzeit aus fast 300 Kilome-
tern Entfernung das simulierte 
Hochspannungsnetz in Magde-
burg und übernimmt das intelli-
gente Datenmanagement. Part-
ner des 7,2-Millionen-Euro-Pro-
jekts, das vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie mit rund fünf Millionen Eu-
ro unterstützt wird, sind die 
Siemens AG, die TU Ilmenau, die 
Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg, die Ruhr-Univer-
sität Bochum, das Fraunhofer-
Anwendungszentrum für Sys-
temtechnik Ilmenau und  das 
Fraunhofer-Institut für Fabrik-
betrieb und -automatisierung 
Magdeburg.
www.tu-ilmenau.de

INNOVATIVE
NETZLEITWARTE
AN TU ILMENAU

„Der Stoff Handel“, größter und 
in dieser Form einziger Groß- 
und Einzelhandel für Stoffe in 
Thüringen, war Besuchsziel für 
Arnstadts Bürgermeister Alex-
ander Dill. Etwas versteckt im 
Elxlebener Weg in Arnstadt liegt 
René Dademaschs Unterneh-
men. Für einen über reines Fach-
publikum hinausreichenden be-
achtlichen Kundenkreis ist die 
Firma dennoch eine gut be-
kannte,  auffindbare Adresse.
9000 Artikel werden im Sorti-
ment geführt. Von Stoffen bis 

zur Nähnadel ist rund um das 
Nähen alles zu finden. Bis zu 
300.000 Meter Stoffe liegen auf 
Lager. Die Zahl der Beschäftig-
ten ist derweil auf zwölf, über-
wiegend Frauen, angewachsen. 
René und Manuela Dademasch 
betreiben das Unternehmen seit 
2010 zunehmend mit Erfolg.
Von gewerblichen Textilverarbei-
tern, Schneidermeistern,  Hob-
byschneidern bis zu großen La-
bels, renommierten Kulturein-
richtungen wie das Zürcher 
Opernhaus, Theater und Film-

studios reicht die Kundschaft. 
Indirekt, über professionelle Ein-
käufer, werden unter anderem 
auch bekannte Designer wie 
Harald Glööckler beliefert.
Bürgermeister Dill freute sich, 
dass er diese Firma kennenler-
nen konnte, die sich von ande-
ren Unternehmen seiner Stadt 
unterscheidet: „Der ‚Stoff Han-
del‘ ist mit seinem breiten Sorti-
ment in Thüringen einzigartig 
und die Belegschaft besteht zu 
über 90 Prozent aus Frauen.“
www.stoff-handel.de

Zwischen dem Bildungswerk 
der Thüringer Wirtschaft e.V. 
und dem Ilm-Kreis bestehen 
vielfältige Anknüpfungspunkte, 
insbesondere bei Projekten zur 
beruflichen Rehabilitation. 
Landrätin Petra Enders besuch-
te die Ilmenauer Außenstelle 
des Bildungswerks. Seit 2011 ist 
die Einrichtung in der Universi-
tätsstadt präsent, seit 2014 in 
der Goethepassage.
Eines der umfangreichsten und 
prägnantesten Projekte ist der 
Barrierefreiheit im Ilm-Kreis ge-
widmet. Dazu gab es einen Auf-
trag und die unmittelbare Un-
terstützung durch das Land-
ratsamt und Jobcenter Ilm-

Kreis. In Rahmen des Projekts 
wurden vier Broschüren zur Bar-
rierefreiheit öffentlicher Ein-
richtungen, Hotels, Gast- und 
Einkaufsstätten erstellt. In die-
sem Zusammenhang wies die 

Landrätin darauf hin, dass die 
dabei gewonnenen Informatio-
nen detailreich in das Standort-
informationssystem des Ilm-
Kreises eingearbeitet wurden.
www.bwtw.de

MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG CHANCEN BIETEN

Besuch der Landrätin im Bildungswerk der Thüringer Wirt-
schaft: (v.l.) Claus-Carl Jakob und Uwe Fischer, Bildungswerk, 
Landrätin Petra Enders, Erik Schütze vom Jobcenter, Behinder-
tenbeauftragte Ursula Günther und Jörg-Peter Sommer 
(Bildungswerk). Foto: wr

René und Manuela Dademasch betreiben seit 2010 ihr Unternehmen „Der Stoff Handel“ 
Arnstadt mit großem unternehmerischen Engagement. Foto: wr
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  AWO-ELTERNCAFÉ JEDEN DONNERSTAG IN ARNSTADT
Jeden Donnerstag in der Zeit 
von 8.30 bis 12.30 Uhr lädt 
das AWO-Elterncafé werden-
de und Eltern mit Kindern bis 
sechs Jahre in die Räume der 
KISS in die Karl-Marien-Str. 50 

in Arnstadt ein. Eltern können 
sich über ihren Alltag austau-
schen, Freuden und Sorgen 
des Elternseins teilen sowie 
Kontakte knüpfen. Die Babys 
und Kleinkinder können erste 

Erfahrungen mit Gleichalt-
rigen machen und erhalten 
Anregungen für Spiele, Lieder 
und Bewegung. Am 23. März, 
10.00 Uhr besucht eine Kin-
derphysiotherapeutin das El-

terncafé und gibt Anregungen 
für altersgerechte Bewegung 
und beantwortet Fragen. 
Hierzu sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.

BÜRGERGUT-
ACHTEN ZUR 
VERWALTUNGS-,  
FUNKTIONAL- 
UND GEBIETS-
REFORM  
IN THÜRINGEN
Im Auftrag des Thüringer Mi-
nisteriums für Inneres und 
Kommunales hat das nexus 
Institut für Kooperationsma-
nagement und interdiszipli-
näre Forschung in Berlin ein 
Bürgergutachten zur Verwal-
tungs-, Funktional- und Ge-
bietsreform erarbeitet und im 
Februar 2017 veröffentlicht.
Das Gutachten beinhaltet 
Wünsche, Bedenken und The-
men von Bürgerinnen und 
Bürgern rund um die Reform, 
die in politische Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen 
und zu berücksichtigen sind.
Schwerpunktthemen des Gut-
achtens sind z.B.

·  die Förderung von Kin-
dern, Jugendlichen und 
Familien,

· die Einrichtung von Bür-
gerservicebüros,

·  die Vertretung der 
ehemals selbstständigen 
Gemeinden in den neuen 
Gemeinde- und Stadträ-
ten sowie

·  die Förderung von Verei-
nen und Ehrenamt.

Wenn Sie Interesse am Bür-
gergutachten haben, dann 
finden Sie unter diesem Link 
weitere Informationen http://
www.thueringen.de/th3/ge-
bietsreform/index.aspx

Download Bürgergutachten:
http://www.thueringen.de/
mam/th3/tim/2015/burger-
gutachten_datei.pdf

Acht Kommunen im südlichen 
Ilm-Kreis haben sich zusam-
mengefunden, um gemein-
sam die Herausforderungen 
des demografischen Wandels 
anzugehen. Der Ilm-Kreis be-
gleitet dies aktiv im Rahmen 
eines 3jährigen Bundesmo-
dellprojektes und durch einen 
Projektkoordinator, welcher 
vor Ort Ansprechpartner ist 
und die Kommunen auf ih-
rem Weg begleitet und unter-
stützt.
Ein zentraler Erfolgsbaustein 
ist die aktive Bürgerbeteili-
gung. Deshalb finden derzeit 
im Modellraum acht Bürger-
werkstätten statt. Die Auf-
takt-Bürgerwerkstatt, die am 
14.03.2017 in der Stadt Groß-
breitenbach stattfand, eröff-
neten Landrätin Petra Enders 
und Bürgermeisters Hans Jür-
gen Beier gemeinsam. In die-
sem Rahmen wurde von der 
Landrätin auch die offizielle 
Homepage des KOMET-Pro-
jektes freigeschaltet. Unter 
www.biosphaere-komet.de 
können sich ab sofort alle In-
teressierten über das Projekt, 
aktuelle Termine und Mög-
lichkeiten zum Mitmachen 
informieren.

Moderiert durch die Stadt-
strategen Weimar disku-
tierten Bürger, Stadträte, 
Vereinsvertreter und Unter-
nehmer offen und konstruktiv 
über Stärken und Schwächen 
ihrer Stadt und ihrer Regi-
on. Für den Blick von außen 
brachten sich Vertreter der 
Bauhausuniversität Weimar, 
der Leiter des Biosphärenre-
servats Thüringer Wald, der 
Klimaschutzmanager des Ilm-
Kreises und das Nachhaltig-
keitszentrum Thüringens mit 
ein.
Mittels Punktesystem wurden 
Schwerpunktthemen heraus-
gearbeitet, über die dann im 
zweiten Teil der Bürgerwerk-
statt an moderierten The-
mentischen diskutiert wur-
de. „Ortsbild und Leerstand“, 
„Arbeit und Ausbildung“ 
oder „Gut alt werden vor 
Ort“ waren ebenso Thema 
wie „Mobilität & Erreichbar-
keit“, „Tourismus & Freizeit“ 
und „Vereine und Dorfleben“. 
Durch aufgestellte Leitfragen 
wurden hier die einzelnen 
Schwerpunktthemen sehr in-
tensiv und konstruktiv disku-
tiert, aber auch erste Schritte 
und Ideen angeregt. Diese 

reichten von der Bildung the-
matischer, kommunenüber-
greifender, Arbeitsgruppen 
über Zwischennutzungsideen 
für Leerstände und eine bes-
sere gemeinsame Vermark-
tung der Region bis hin zu 
„Mitfahrbänken“ oder der 
Initiierung von Unternehmer-
stammtischen.
Häufigste Erkenntnis war, die 
zukünftige Entwicklung in ge-
meinsamen Arbeitsgruppen 
anzugehen, die sich aus Bür-
gern, lokalen Politikern, der 
lokalen Wirtschaft und unter-
stützt durch Angestellte der 
Verwaltungen und des Kreises 
zusammensetzen sollten.
„Nur gemeinsam bekommen 
wir unsere Probleme in den 
Griff“, so auch Bürgermeister 
Beier in seinem Schlusswort. 
Er und Landrätin Enders be-
dankten sich bei allen an-
wesenden Bürgern und Be-
teiligten für Ihre Mitarbeit 
und hoffen, dass auch in den 
Bürgerwerkstätten der ande-
ren Modellorte ein ebenso 
guter Auftakt gelingt, man 
noch mehr Mitstreiter zum 
Mitmachen motiviert und ge-
meinsam Ideen und Lösungen 
findet und diese umsetzt.

FREISCHALTUNG DER KOMET-WEBSITE  
ZUM AUFTAKT FÜR BÜRGERWERKSTÄTTEN AM 14.3. 
IN GROSSBREITENBACH

Fotos: KOMET
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ABSOLUT NACHHALTIG! REGELSCHULE „GERATAL“ ÜBERZEUGT  
ERNEUT IM WETTBEWERB IDEENMACHENSCHULE
Thüringer Energie (TEAG) unterstützt Schule im Projekt „Bienen & Co“ mit 500 Euro Preisgeld
Bei „IdeenMachenSchule“ - 
einem von Thüringer Energie 
initiierten und geförderten 
Projektwettbewerb - hat es 
die Geratal-Schule Geraberg 
schon mehrfach bis an die 
Spitze geschafft und wurde 
mit einem Preisgeld in Höhe 
von 1.000 Euro wiederholt 
zum Leuchtturm ausgezeich-
net. Die Regelschule ist stetig 
aktiv und beweist neben Krea-
tivität vor allem ein hohes Maß 
an ökologischem Bewusstsein. 
In Anlehnung an das welt-
weite Projekt ‚Plant for the 
planet‘, bei welchem sich Kin-
der weltweit für Klimaschutz 
stark machen, punkteten die 
Geraberger im Schul- und 
Wettbewerbsjahr 2015/2016 

mit ihrem Projekt ‚Aus (Apfel)
TRÄUMEN wird (Apfel)VIEL-
FALT‘. In Weiterentwicklung 
dieses Projektes bewirtschaf-
tet die Schule nunmehr Streu-
obstwiesen, verbunden mit 
einem nächsten nachhaltigen 
Ansatz: Dem Aufbau einer 
Schulimkerei. Unter Anlei-
tung eines erfahrenen Imkers, 
der Mitglied im Geraberger 
Imkerverein ist, möchte die 
Schule auf einer ihrer Streu-
obstwiesen fünf Bienenvölker 
ansiedeln. „Einige Schüler be-
gannen bereits schon letzten 
Sommer in die ‚Wunderwelt‘ 
der Bienen einzutauchen und 
haben sich dem Thema theo-
retisch und auch künstlerisch 
angenähert. Am Bienenstand 

von regionalen Imkern, im 
Weimarer Bienenmuseum 
und am Lehrbienenstand der 
Ilmenauer Bienenzüchter ha-
ben sie ihre Kenntnisse ver-
tieft. Seit Beginn des neuen 
Schuljahres arbeiten einige 
Schüler gemeinsam in der 
Arbeitsgemeinschaft Bienen 
& Co“, berichtet Schulleiterin 
Marion Tröster über die Ent-
stehung der Idee. „Im Frühjahr 
diesen Jahres sollen die ersten 
Bienenvölker angesiedelt wer-
den, so dass die Schüler prak-
tische Erfahrungen sammeln 
und wir uns im Sommer über 
unseren ersten eigenen Honig 
freuen können.“ Mit Bienen 
& Co hatte sich die Schule im 
zweiten Auswertungszeitraum 

von ‚IdeenMachenSchule‘ 
zum Stichtag 31. Januar 2017 
beworben und dafür eine Un-
terstützung in Höhe von 500 
Euro erzielt. „Das Preisgeld 
können wir sehr gut nutzen 
und freuen uns über die er-
neute Anerkennung durch 
Thüringer Energie“, so die 
engagierte Schulleiterin. „Wir 
können jede Schule nur er-
muntern, ihre Projekte ein-
zureichen!“ Der dritte und 
letzte Bewerberzeitraum für 
das Schuljahr 2016/2017 hat 
bereits begonnen. Noch bis 
zum 31. Mai 2017 können 
Thüringens Schulen ihre Pro-
jekte und Ideen direkt unter 
www.ideenmachenschule.de 
einreichen.

 FORTBILDUNG FÜR VEREINE ZUM  
THEMA BUCHFÜHRUNG AM 26. APRIL

Am Mittwoch, 26. April 
2017, findet in der Zeit von 
17 bis 20 Uhr in Arnstadt, 
Foyer der Sporthalle „Am 
Jahn-Sportpark“ (Käfern-
burger Str. 2), eine weitere 
Fortbildung für Vereinsvor-
stände oder sonstige Inter-
essenten zum Thema Buch-
führung statt.
Ines Knauerhase von der 
ARLTIK GbR Erfurt vermit-
telt im Seminar grundlegen-
des Wissen zu den Themen 
Buchführung und Steuern, 
Spenden und Sponsoring 
sowie zur Ehrenamtspau-
schale und verknüpft die 

„trockene“ Theorie mit Bei-
spielen aus der täglichen 
Vereinspraxis.

Es werden keine Teilneh-
mergebühren erhoben.
Anmeldungen sind per Mail 
bis spätestens 19. April 2017 
mit Angabe des Vor- und Zu-
namens sowie des Vereins 
an s.linke@ilm-kreis.de oder 
per Telefon (03628/738113) 
beim Landratsamt, Büro 
der Landrätin, möglich. An-
sprechpartner ist Frau Linke.

Landratsamt Ilm-Kreis
Büro der Landrätin

8. WIRTSCHAFTSFRÜHLING  
ARNSTADT AM 22. APRIL  
IN DER STADTHALLE
Gut zu wissen:
• Schauen Sie sich die Aus-

stellerliste auf www.arn-
stadt.de und bereiten Sie 
Ihre Bewerbungsunterla-
gen für den Messebesuch 
vor. Auf der Webseite fin-
den Sie auch alle Vorträge.

• Erstmals bietet die Messe 
ein Bewerbungs- und Coa-
chingcenter mit kosten-
losen Bewerbungsfotos, 
Bewerbungsmappencheck 
und einer Typberatung.

• Nutzen Sie die Parkplätze 
am Wollmarkt sowie den 
kostenfreien Busshuttle 
zur Stadthalle. • Der Eintritt ist frei.

VHS BILDUNGSREISE NACH NIEDERSACHSEN
Vom 3.-7. Juli veranstaltet 
die Volkshochschule eine Bil-
dungsreise nach Niedersach-
sen. Unter Leitung des Kunst-
historikers Michael Jelkmann 
aus Berlin und Almut Keil von 
der vhs besucht die Gruppe 
weitestgehend unbekannte 
Orte. Als Unterkunft dient 
das 3-Sterne-Superior-Hotel 
(www.hotelpark-koenigshof.
de) in Königslutter, von dort 
werden in einem bunten Pro-
gramm die verschiedensten 
Sehenswürdigkeiten besucht. 

So z.B. das Zonengrenz-Muse-
um in Helmstedt verbunden 
mit einem Rundgang durch die 
Altstadt, die Lessingstadt Wol-
fenbüttel und Braunschweig 
mit Führungen im Residenz-
schloss und Stadtführungen, 
eine Führung durch das Geo-
park-Informationszentrum 
und eine Natur-Erlebnisfüh-
rung durch die alte Kloster-
landschaft in Königslutter, 
die romanische Klosternalge 
Hamersleben sowie auch die 
Stadt Schöningen als älteste 

urkundlich belegte Stadt des 
früheren Braunschweiger Lan-
des. Auf der Heimfahrt steht 
noch ein Besuch des paläon 
auf dem Programm. Das For-
schungs- und Erlebniszentrum 
Schöninger Speere verbindet 
archäologische Wissenschaft 
mit erkenntnisreicher und 
spannender Unterhaltung. 
Die Gruppe ist im eigenen 
Bus unterwegs. Der Zustieg 
ist von Ilmenau und Arnstadt 
möglich und der Preis bewegt 
sich je nach Teilnehmerzahl 

zwischen 544€und 635€ in-
clusive Halbpension, allen Ein-
tritten und Führungen, einem 
Kaffeetrinken, einem abendli-
chen Konzert sowie der Fahrt.
Der Flyer mit dem kompletten 
Programm ist in der Volks-
hochschule erhältlich.

Informationen erteilt Almut 
Keil, 03628/610725 oder 
a.keil@vhs-arnstadt.de
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Am Samstag, den 06. Mai 
2017 wird es wieder ein gro-
ßes Festprogramm mit dem 
12. Maibaumsetzen, 5. Ho-
heitentreffen, Hoheitliche 
Musikparade und anderen 
Höhepunkten geben. Zu die-
sem Event wird dann die „4. 
Thüringer Nadelprinzessin 
verabschiedet“ und die 5. 
Thüringer Nadelprinzessin 
neu gekrönt.

Musik, Unterhaltung, Mode-
rationen, 5 Musikapellen und 
Showeinlagen runden das Pro-
gramm ab. Am Samstagabend 
findet dann die „MEGA-PAR-
TY“- mit der Show- & Party-
band „SWAGGER“ und Kult-DJ 
Jens May - bekannt von Anten-
ne Thüringen im Rathauspark 
statt.
Höhepunkt wird in diesem Jahr 
der Auftritt von Achim Petry 

sein. Wolfang Petrys Sohn star-
tet durch und präsentiert die 
Mega-Hits seines Vaters - LIVE.
Karten für die Abendveranstal-
tung erhalten Sie ab sofort in 
folgenden Vorverkaufsstellen:
Bibliothek Ichtershausen, 
Cafe Alte Bäckerei Ichters-
hausen, Evis Blumenkörbchen 
Ichtershausen, Postagentur 
Stangel Ichtershausen, RBA 
Infocenter am Bustreff Arn-

stadt, Touristinformation Arn-
stadt.
Nähere Informationen zum 
Festprogramm entnehmen 
Sie bitte dem Internet unter 
www.kulturverein-ichters-
hausen.de
Merken Sie sich schon heu-
te den Termin vor und seien 
Sie beim „großen Finale“ von 
ICHTERSHAUSEN FEIERT am 
06. Mai mit dabei!

„ICHTERSHAUSEN FEIERT“ GEHT IN DIE 10 AUFLAGE

 VERANSTALTUNGEN IM ILM-KREIS – (AUSWAHL)

28. März Schmiedefeld 
a. R.

10.30 Uhr, Haus am Hohen 
Stein

Naturkundliche Ranger-Wanderung rund um 
Schmiedefeld

29. März Ilmenau 19 Uhr, Saal der Musikschule Mittwochskonzert der Holz- und Blechbläser
30. März Arnstadt 19.30 Uhr Theater im

Schlossgarten
Kino im Theater: SMS für dich

30. März Arnstadt 9.30 Uhr, Bibliothek Mein liebstes, allerliebstes Bilderbuch
31. März Ilmenau 15 Uhr, Eishalle LAUF NACH DEINEM EIGENEN BEAT!!!
31. März Ilmenau 18 Uhr, Bobhütte - Berggast-

haus
Luciana & friends

31. März Arnstadt 19.30 Uhr, Theater im
Schlossgarten

Sinfoniekonzert der Jenaer Philharmonie

2. April Ilmenau 17 Uhr, Festhalle JOSEPH And The Amazing Technicolor Dreamcoat
2. April Arnstadt 15 Uhr, Neideckkeller Frühjahrskonzert mit der „Bittstädter Liedertafel“.
4. April Arnstadt 18 Uhr, Oberkirche Ausstellungseröffnung Frauen der Reformation in der 

Region
5. April Arnstadt 19 Uhr, Saal der Musikschule Frühlingskonzert
8. - 17. April Arnstadt Täglich ab 14 Uhr Wollmarkt Arnstädter Frühlingsfest
9. April Ilmenau 10 Uhr, Festhalle Mineralien- und Fossilienbörse
9. April Arnstadt Autofrühling
10. - 13. April Arnstadt 6. Kinder-Kultur-Woche Arnstadt
10. April Ilmenau 14 Uhr, Glasbläserei Sturmhei-

de
Glasbläservorführung - für Jedermann

11. April Arnstadt 9.30 Uhr, Theater Ferienkino
15. April Arnstadt 19.30 Uhr, Theater Herrscher der Träume - Das Musical
15. April Heyda 8 Uhr, Talsperre Heyda 14. Ilmenauer Osterlauf - Rund um die Talsperre Heyda
15. April -
5. Mai

Arnstadt Ilmkreis-Center Ausstellung „Arnstadts Brauhäuser und Brauereien vom 
Mittelalter bis heute“

20. - 23. April Ilmenau Jazztage Ilmenauhttp://www.jazzclub-ilmenau.de
22. April Arnstadt 10-15 Uhr, Stadthalle 8. Wirtschaftsfrühling Arnstadt - Messe für Berufe und 

Perspektiven
23. April Ilmenau 10-18 Uhr, Innenstadt Ilmenauer Autofrühling
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Amtlicher Teil
TERMIN UND TAGESORDNUNG DER NÄCHSTEN KREISTAGSSITZUNG
Die 20. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 
2014 bis 2019 findet am 5. April 2017, 14:00 Uhr, in der Stadt-
halle Arnstadt, Brauhausstraße 1 - 3 statt.
Tagesordnung:
1.1  Eröffnung und Begrüßung
1.2  Feststellung der ordnungs- und termingemäßen Einla-

dung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
1.3  Entscheidung über die vorgeschlagene Tagesordnung
1.4  Beschlussfassung zur Genehmigung der Niederschrift 

über die 19. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der 
Wahlperiode 2014 bis 2019 vom 1. Februar 2017

2.  Kontrolle der Realisierung der Festlegungen aus der 19. 
Sitzung vom 1. Februar 2017 des Kreistages des Ilm-Krei-
ses

3.  Anfragen der Kreistagsmitglieder
4.  Berichterstattungen:
4.1  Tätigkeitsbericht des ehrenamtlichen Seniorenbeauf-

tragten des Landkreises Ilm-Kreis
4.2  Übergabe der Jahresrechnung 2016 des Landkreises Ilm-

Kreis
5.  Bestätigung des Regionalwirtschaftlichen Entwicklungs-

konzeptes (RWEK) der Landkreise Ilm-Kreis und Gotha
6.  Bürgerfragestunde in der Zeit von 16:30 bis 17:30 Uhr
7.  Anträge, Informationen und Mitteilungen
7.1  Beantwortung der Anfragen der Kreistagsmitglieder
7.2  Informationen aus der Sitzung des Kreisausschusses des 

Kreistages des Ilm-Kreises vom 15. März 2017
7.3  Informationen des Jobcenters Ilm-Kreis zur Arbeits-

marktsituation im Ilm-Kreis - Stand Januar, Februar und 
März 2017

7.4  Information über die rechtsaufsichtliche Genehmigung 
der Haushaltssatzung des Ilm-Kreises für das Haushalts-
jahr 2017

7.5  Information zur Netzwerkpartnerschaft Ilm-Kreis für das 
Projekt „INNOVATIONSUNIVERSITÄT TECHNIK THÜ-
RINGEN“ (BMBF-Förderinitiative „Innovative Hochschu-
le“) sowie zum geplanten „Innovations-, Service- und 
Transferzentrum am Erfurter Kreuz“

7.6  Information zum Bundesprogramm „Demokratie le-
ben!“ 2015 bis 2019 und Umsetzung 2017 im Rahmen 
der „Partnerschaften für Demokratie“

7.7  Information über die Erledigung der Beschlüsse des 
Kreistages des Ilm-Kreises per 31. Dezember 2016

7.8  Erfahrungsbericht zur Verwendung der Zuschüsse zur 
Förderung einer gesunden Lebensweise an den staatli-
chen Schulen des Ilm-Kreises für das Jahr 2016

7.9  Information zur Umwidmung von Landes- zu Kreisstra-
ßen

7.10 Information zum Bearbeitungsstand der Straßenverein-
barung mit dem Freistaat Thüringen

7.11  Information zum Rennsteigshuttle
7.12  Informationen der Landrätin
7.13  Sonstiges
8.  Entscheidung von Beschlussvorlagen:
8.1  3. Änderung des KT-Beschlusses Nr. 028/14 vom 17. 

September 2014 - Ausscheiden und Bestellung einer/s 
sachkundigen Bürger/s/in für den Ausschuss für Schule, 
Kultur und Sport

8.2  Aufhebung des KT-Beschlusses Nr. 207/16 vom 14. De-
zember 2016 und Bestätigung der 1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises

8.3  1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Abfall-
wirtschaftssatzung des Ilm-Kreises vom 26. November 
2015

8.4  Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitband-
versorgung/Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO 
durch den Landkreis Ilm-Kreis von den antragstellenden 
Städten und Gemeinden

8.5  Änderung der Vergabeordnung des Ilm-Kreises
8.6  Beauftragung der Landrätin zum Aufbau einer integrier-

ten Sozialplanung
8.7  Bestätigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben 

im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
9.  Beratung in nicht öffentlicher Sitzung

BESCHLÜSSE BESCHLIESSENDER AUSSCHÜSSE
1. Betriebsausschuss des AIK
Beschluss-Nr. 07/2016
der 12. Sitzung des Betriebsausschusses des AIK der Wahlperi-
ode 2014 - 2019 vom 27. September 2016
Der Betriebsausschuss beschließt:
Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis 
empfiehlt dem Kreistag des Ilm-Kreises die Feststellung des 
Wirtschaftsplanes 2017 gemäß Anlage zum Beschluss.
Beschluss-Nr. 08/2016
der 12. Sitzung des Betriebsausschusses des AIK der Wahlperi-
ode 2014 - 2019 vom 27. September 2016
Der Betriebsausschuss beschließt:
Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis 
empfiehlt dem Kreistag des Ilm-Kreises zum Beschluss:
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 
2016 des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis wird die Ebner 
Stolz GmbH & Co. KG Leipzig beauftragt.

Beschluss-Nr. 10/2016
der 13. Sitzung des Betriebsausschusses des AIK der Wahlperi-
ode 2014 - 2019 vom 16. November 2016
Der Betriebsausschuss beschließt:
Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis 
empfiehlt dem Kreistag des Ilm-Kreises zum Beschluss:
1. Die Satzung zur Aufhebung der Satzung des Ilm-Kreises über 

die Erhebung von Verwaltungskosten des Eigenbetriebes 
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (Verwaltungskostensat-
zung Abfallwirtschaft) in der in der Anlage vorliegenden 
Form. (gemäß KT-Drucksache Nr. 201)

2. Die zweite Änderungssatzung zur Satzung des Ilm-Kreises 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wir-
kungskreis (Verwaltungskostensatzung) wird in der in der 
Anlage vorliegenden Form bestätigt. (gemäß KT-Drucksache 
Nr. 192)

P. Enders
Landrätin und Vorsitzende
des Betriebsausschusses
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ERSTE BEKANNTMACHUNG DES KREISWAHLLEITERS FÜR DEN  
BUNDESTAGSWAHLKREIS 192 GOTHA - ILM-KREIS FÜR DIE WAHL  
ZUM 19. DEUTSCHEN BUNDESTAG AM 24. SEPTEMBER 2017
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen
Gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl I S. 1288, 1594), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 2016 
(BGBl. I S. 1062), in Verbindung mit § 32 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. April 2002 (BGBl I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 
1 der Verordnung vom 13. Mai 2013 (BGBl. I S. 1255), fordere 
ich hiermit die Parteien und die Wahlberechtigten zur möglichst 
frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge auf.
Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter spätestens 
am
17. Juli 2017, 18.00 Uhr
schriftlich einzureichen.
Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zuständige 
Dienststelle des Kreiswahlleiters befindet sich im Wahlbüro des 
Landratsamtes Gotha, 18.-März-Straße 50, 99867 Gotha, Zim-
mer 168.

A. Voraussetzungen für die Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen
1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßga-

be des § 20 BWG von Wahlberechtigten eingereicht werden. 
Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvor-
schlag einreichen.

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag 
seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschlä-
ge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten ver-
treten waren, können als solche einen Kreiswahlvorschlag 
nur einreichen, wenn sie spätestens am 19. Juni 2017 bis 
18.00 Uhr dem Bundeswahlleiter (Statistisches Bundesamt, 
Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden) ihre Betei-
ligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bun-
deswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich 
die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss von 
mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstands, darun-
ter dem/der Vorsitzenden oder seinem/ihrer Stellvertreter/
in, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat 
eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der 
jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bun-
desvorstands. Die schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungs-
gemäße Bestellung des Vorstands sind der Anzeige beizu-
fügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigen-
schaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt 
werden.

3. Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 7. Juli 2017 
für alle Wahlorgane verbindlich fest, welche Parteien im 
Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren 
letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbro-
chen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren 
und welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt 
haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind. Gegen 
eine Feststellung, die sie an der Einreichung von Wahlvor-
schlägen hindert, kann eine Partei oder Vereinigung binnen 
vier Tagen nach deren Bekanntgabe Beschwerde zum Bun-
desverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Partei 
oder Vereinigung von den Wahlorganen bis zur Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum 
Ablauf des 27. Juli 2017 wie eine wahlvorschlagsberechtigte 
Partei zu behandeln.

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge
1. Als Bewerber/in kann in einem Kreiswahlvorschlag nur be-

nannt werden, wer
a) am Wahltag Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 

des Grundgesetzes ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat 
und nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen ist,

b) als Bewerber/in einer Partei nicht Mitglied einer ande-
ren als der den Kreiswahlvorschlag einreichenden Partei 
ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines/
einer Wahlkreisbewerbers/Wahlkreisbewerberin oder 
in  einer besonderen oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung entsprechend den Bestimmungen des § 21 
BWG in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden 
ist,

c) seine/ihre Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat; die 
Zustimmung ist unwiderruflich.

 Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines/einer 
Bewerbers/Bewerberin enthalten. Jede/r Bewerber/in kann 
nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvor-
schlag benannt werden.

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 
zur BWO eingereicht werden. Er muss enthalten
a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die An-
schrift (Hauptwohnung) des/der Bewerbers/Bewerbe-
rin,

b)  den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren 
Kennwort.

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei 
Mitgliedern des Vorstands des Landesverbandes, darunter 
dem/der Vorsitzenden oder seinem/ihrer Stellvertreter/in, 
persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine 
Partei in Thüringen keinen Landesverband oder keine ein-
heitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvor-
schläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebiets-
verbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 
1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einrei-
chenden Vorstands genügen, wenn er innerhalb der Einrei-
chungsfrist nachweist, dass dem/der Landeswahlleiter/in 
eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der 
anderen beteiligten Vorstände vorliegt.

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter A.2. genannten Parteien 
müssen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner/innen 
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist 
bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags nachzuweisen.

6. Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzel-
bewerber/innen) müssen von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG), B.5. Satz 2 gilt ent-
sprechend. Hierbei haben drei Unterzeichner/innen ihre 
Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten.

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden 
Nummern 5 und 6 von mindestens 200 Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung 
des § 34 Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt für 
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handschriftlich unterzeichnet sind und beim zuständigen 
Wahlorgan im Original vorliegen. Die Schriftform ist durch 
E-Mail oder Telefax nicht gewahrt.

C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen so-
wie Beseitigung von Mängeln
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über 
seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahl-
berechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch 
von der Mehrheit der Unterzeichner/innen durch eine von 
ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zu-
rückgenommen werden.
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 17. Juli 2017, 18.00 Uhr, 
kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson und nur dann geändert werden, wenn der/die 
Bewerber/in stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren 
nach § 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der Unter-
schriften nach den Punkten B.5. und B.6. bedarf es nicht. Nach 
der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags 
ist jede Änderung ausgeschlossen. Nach Aufforderung durch 
den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag 
durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ab-
lauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gül-
tiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 BWG).

D. Kommunikation/ Allgemeines
Auskunft über Fragen, welche die Einreichung von Wahlvor-
schlägen betreffen, erteilt das Büro des Kreiswahlleiters. Dort 
sind auch die amtlich vorgeschriebenen Vordrucke nach Anla-
ge 14 (Unterstützungsunterschriften) sowie die weiteren Vor-
drucke nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO für die 
Einreichung von Wahlvorschlägen kostenfrei erhältlich. Letzt-
genannte Vordrucke sind auch im Internetangebot des Landes-
wahlleiters unter www.wahlen.thueringen.de abrufbar.
Der Zugang rechtsverbindlicher elektronischer Kommunikati-
on im Sinne des § 3a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 
(ThürVwVfG) ist nicht eröffnet. In dem Zusammenhang wird 
auf die Internetseite des Landkreises Gotha zur elektronischen 
Kommunikation unter www.kreis-gth.de verwiesen.

Anschriften des Bundes- und Kreiswahlleiters
Die Anschrift des Bundeswahlleiters lautet:
Der Bundeswahlleiter
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Internet: www.bundeswahlleiter.de

Die Anschrift des Kreiswahlleiters für den Bundestagswahlkreis 
192 Gotha-Ilm-Kreis lautet:
Kreiswahlleiter
Herr Rainer Schulz
Landratsamt Gotha
18.-März-Straße 50
99867 Gotha
Telefon: 03621/214444
Telefax: 03621/214411
Kreiswahlleiter@kreis-gth.de
Internet: www.kreis-gth.de

Gotha, 16. März 2017
Rainer Schulz
Kreiswahlleiter

eine Unterstützungsunterschrift kann nur eine Unterschrift 
geleistet werden. Die Formblätter werden auf Anforderung 
vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert oder in elektroni-
scher Form zur Verfügung gestellt. Bei der Anforderung sind 
Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) 
des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin anzuge-
ben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass 
für den/die Bewerber/in im Melderegister eine Auskunfts-
sperre gemäß § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen 
ist, wird anstelle seiner/ihrer Anschrift (Hauptwohnung) 
eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines 
Postfachs genügt nicht.

 Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den 
Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Par-
teien deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen de-
ren Kennwort anzugeben. Die vorgenannten Angaben zum/
zur Bewerber/in und zum Wahlvorschlagsträger sind vom 
Kreiswahlleiter im Kopf der Formblätter zu vermerken.

 Parteien haben ferner die Aufstellung des/der Bewerbers/
Bewerberin in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung zu bestätigen.

 Für jede/n Unterzeichner/in ist auf dem Formblatt oder 
gesondert (nach dem Muster der Anlage 14 zur BWO) eine 
Bescheinigung seiner/ihrer Gemeindebehörde beizufügen, 
dass er/sie im Wahlkreis wahlberechtigt ist.

 Ein/e Wahlberechtigte/r darf nur einen Kreiswahlvorschlag 
unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen weite-
ren Kreiswahlvorschlägen ungültig. Kreiswahlvorschläge von 
Parteien dürfen erst nach Aufstellung des/der Bewerbers/
Bewerberin durch eine Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschrif-
ten sind ungültig.

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:
a)  Die Erklärung des/der vorgeschlagenen Bewerbers/

Bewerberin nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, 
dass er/sie seiner/ihrer Aufstellung zustimmt und für 
keinen anderen Wahlkreis seine/ihre Zustimmung zur 
Benennung als Bewerber/in gegeben hat,

b)  eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde 
nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, dass der/die 
Bewerber/in wählbar ist,

c)  bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die Beschlussfassung der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der/die 
Bewerber/in aufgestellt worden ist, im Falle eines Ein-
spruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, 
mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen 
Versicherung an Eides statt. Die Niederschrift soll nach 
dem Muster der Anlage 17 gefertigt, die Versicherung 
an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 abge-
geben werden. Ferner haben Parteien dem Kreiswahl-
vorschlag eine Versicherung an Eides statt des/der vor-
geschlagenen Bewerbers/Bewerberin gegenüber dem 
Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage 15 beizu-
fügen, dass er/sie nicht Mitglied einer anderen als der 
den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist.

d)  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeich-
ner/innen (siehe B.7.), sofern der Kreiswahlvorschlag 
von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
unterzeichnet sein muss.

9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schriftform recht-
zeitig vorzulegen. Die Schriftform ist dann gegeben, wenn 
die schriftlich einzureichenden Unterlagen persönlich und 
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BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES 
ILM-KREIS FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

I.
Aufgrund der §§ 57 und 114 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07. Ok-
tober 2016 (GVBl. S. 506, 513), erlässt der Ilm-Kreis folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt
 im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen und Ausgaben mit  123.734.800 €
 und im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen und Ausgaben mit  17.405.350 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Landkreises Ilm-
Kreis für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf 3.914.640 € festgesetzt.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-
Kreis sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Ilm-
Kreises und im Vermögensplan des Eigenbetriebes Abfallwirt-
schaftsbetrieb Ilm-Kreis werden nicht festgesetzt.

§ 4
1.  Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten 

Finanzbedarfes, der nach §§ 25 ff. des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 
2017 auf 33.911.600 € (Umlagesoll) festgesetzt.

2.  Die Kreisumlage wird in Vom-Hundert-Sätzen aus den vom 
Thüringer Landesamt für Statistik festgestellten Umlage-
grundlagen nach § 25 (4) ThürFAG bemessen, diese beträgt 
93.061.380 €.

3.  Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 
36,44 v. H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

4.  Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage werden von 
den säumigen Gemeinden in Anwendung des § 26 Abs. 2 
des ThürFAG Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunk-
ten über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan des Ilm-Kreises wird auf   16.000.000 €
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis wird auf   1.100.000 €
festgesetzt.

§ 6
entfällt

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Arnstadt, den 28.02.2017
Landkreis Ilm-Kreis
P. Enders
Landrätin   - Siegel -

II.
1.  Mit Beschluss vom 221/17 hat der Kreistag die Haushalts-

satzung des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 sowie 
mit Beschluss Nr. 222/17 den Finanzplan 2016 bis 2020 für 
den Ilm-Kreis beschlossen.

2.  Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben 
vom 23. Februar 2017, AZ.: 240.3-1512-002/17-IK rechts-
aufsichtlich genehmigt:

 Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 
3.914.640 € (§ 2).

Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssat-
zung nicht.

III.
Der Haushaltsplan 2017 liegt in der Zeit vom 30.03.2017 bis 
13.04.2017 beim Ilm-Kreis, Landratsamt, Ritterstraße 14, 99310 
Arnstadt, Zimmer 387 während der allgemeinen Geschäftszei-
ten aus.
Der Haushaltsplan des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 
ist auf der Internetseite des Ilm-Kreises (www.ilm-kreis.de) über 
die bekannt gegebene Auslegungsfrist hinaus bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haushalts-
jahres 2017 § 57 Abs.3 ThürKO in Verbindung mit § 80 Abs. 3 
Satz 1 ThürKO einzusehen.

Arnstadt, den 28.02.2017
P. Enders
Landrätin

VERORDNUNG ÜBER DAS OFFENHALTEN DER VERKAUFSSTELLEN AUS 
BESONDEREM ANLASS IN DER STADT ILMENAU
Aufgrund des § 10 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (Thür-
LadÖffG) v. 24.11.2006 (GVBl. 2006, S. 541), mehrfach geändert 
durch Gesetz vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 540) wird ver-
ordnet:

§ 1
1.  Anlässlich des „Ilmenauer Autofrühlings“ am Sonntag dem 

23.04.2017,
2.  anlässlich des „Altstadtfestes“ am Sonntag, dem 

04.06.2017,
3.  anlässlich des „Herbstfestes“ am Sonntag, dem 10.09.2017

 sowie
4.  anlässlich des „Lichterfestes am Sonntag, dem 05.11.2017
dürfen Verkaufsstellen in der Stadt Ilmenau einschließlich aller 
Ortsteile am 23.04.2017 in der Zeit von 12.00 Uhr - 18.00 Uhr, 
am 04.06.2017 in der Zeit von 11:00 - 17:00 Uhr und am 10.09. 
und 05.11.2017 in der Zeit von 13:00 - 19:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 2 LadÖffG.
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§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Arnstadt, den 07.12.2016
Petra Enders
Landrätin

Hinweis:
Das ThürLadÖffG regelt nur das Anbieten von Waren, nicht je-
doch das Anbieten von Dienstleistungen, z.B. Friseurdienstleis-
tungen. Aufgrund konkurrierender Regelungen im Thüringer 
Feiertagsgesetz zum ThürLadÖffG ist die Sonntagsöffnung von 
Dienstleistern an verkaufsoffenen Sonntagen unzulässig.
Dieser Hinweis ist nicht Bestandteil dieser Verordnung.

BEKANNTMACHUNG EINER ZWECKVEREINBARUNG ZUR ÜBERTRAGUNG  
DER AUFGABE DER BEREITSTELLUNG VON PLÄTZEN IN DER KINDERTAGES- 
EINRICHTUNG DER GEMEINDE GESCHWENDA VON DER GEMEINDE  
GRÄFENRODA AUF DIE GEMEINDE GESCHWENDA
Mit Bescheiden vom 20.03.2017 hat das Landratsamt Ilm-Kreis 
die nachfolgend abgedruckte Zweckvereinbarung zur Übertra-
gung der Aufgabe der Bereitstellung von Plätzen in der Kinderta-
geseinrichtung der Gemeinde Geschwenda von der Gemeinde 
Gräfenroda auf die Gemeinde Geschwenda rechtsaufsichtlich 
genehmigt:
Zweckvereinbarung 
zur Sicherung des Anspruchs auf Kindertages- 
betreuung der Gemeinde Gräfenroda über 
die Bereitstellung von Plätzen in der Kinderta-
geseinrichtung der Gemeinde Geschwenda
Aufgrund des § 17 Abs. 1 S. 2 - 4 ThürKitaG vom 16. Dezember 
2005 (GVBl. S. 365; ber. 2006 S. 51), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21.12.2015 (GVBl. S. 233) schließen
die  Gemeinde Geschwenda
 (als aufnehmende Gemeinde)
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Berg Heyer
und
die  Gemeinde Gräfenroda 
 (als die abgebende Gemeinde)
vertreten durch die 1. Beigeordnete, Frau Veronika 

Schwarz

folgende Zweckvereinbarung nach den §§ 7 ff. des Gesetzes 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 
290), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) ab:

§ 1
Aufgaben

Für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Schu-
leintritt, die ihren Hauptwohnsitz in der abgebenden Gemeinde 
und einen Anspruch auf einen Platz in den Kindertagesstätten 
in der abgebenden Gemeinde haben, stellt die aufnehmende 
Gemeinde freie Plätze gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 ThürKitaG in ihrer 
Kindertageseinrichtung „Pfiffikus“ zur Verfügung. Im Übrigen 
bestimmen sich die Aufgaben entsprechend der Vorschriften 
des ThürKitaG und der einschlägigen Rechtsverordnungen.

§ 2
Aufnahme

(1) Eine Belegung der für die abgebende Gemeinde zur Verfü-
gung gestellten Plätze mit anspruchsberechtigten Kindern er-
folgt gemäß der Kindertageseinrichtungs-Benutzungssatzung 
der aufnehmenden Gemeinde in der jeweils gültigen Fassung 
und in der Reihenfolge der Anmeldung der Kinder bei der je-
weiligen Gemeinde.
(2) Kinder aus Gemeinden, die nicht an dieser Zweckverein-
barung beteiligt sind, können im Rahmen des Wunsch- und 

Wahlrechts nach § 4 ThürKitaG bzw. § 5 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch (SGB VIII) aufgenommen werden, soweit in den 
Kindertageseinrichtungen noch Kapazitäten vorhanden sind 
und noch keine Warteliste besteht.

§ 3
Elternbeiträge, sonstige Einnahmen

Zur Deckung der Kosten des Betriebes der Kindertageseinrich-
tung erhebt die aufnehmende Gemeinde entsprechend den 
Regelungen des ThürKitaG und der hierauf beruhenden Verord-
nungen angemessene Elternbeiträge (§ 20 Abs. 1 ThürKitaG). 
Die Beiträge werden sozial gestaffelt. Das Nähere regelt die 
Kindertageseinrichtung-Gebührensatzung der aufnehmenden 
Gemeinde in der jeweils gültigen Fassung.

§ 4
Finanzierung der ungedeckten Betriebskosten

(1) Die abgebende Gemeinde erstattet der aufnehmenden Ge-
meinde anteilig nach der Zahl der betreuten Kinder die nicht 
durch Spenden und Elternbeiträge gedeckten Betriebskosten. 
Die Erstattung erfolgt jeweils nach Abschluss der Jahresrech-
nung.
(2) Bis zur Abschlussrechnung werden monatlich Abschlags-
zahlungen in Höhe der in der jeweils gültigen Verwaltungsvor-
schrift des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den 
Betriebskosten nach § 18 Abs. 6 und 10 ThürKitaG festgesetzten 
monatlichen Pauschale für einen Platz in einer gemeinschaftlich 
geführten Einrichtung pro Kind durch die abgebende Gemeinde 
entrichtet. Die Abschlagszahlungen sind jeweils zum 10. eines 
Monats fällig. Ergibt sich nach Vorliegen der Jahresrechnung, 
dass die gezahlten Abschlagszahlungen den insgesamt durch 
eine Gemeinde zu zahlenden Jahreszuschuss über- oder unter-
schreiten, erfolgt der Ausgleich bis zum 15. Mai des Folgejahres.

§ 5
Berechnung der ungedeckten Betriebskosten

(1) Die Höhe der ungedeckten Betriebskosten berechnet sich 
folgendermaßen:
laufende Ausgabearten/ Gruppe im 
Nummer Einnahmearten Gruppierungs-
  plan
1 Personalausgaben pädagogisches 40-47
 Fachpersonal
2 Personalausgaben übriges Personal 40-47
3 Unterhalt der Grundstücke und  50
 baulichen Anlagen, usw.
4 Geräte, Ausstattungs- und  52
 Ausrüstungsgegenstände
 sonstige Gebrauchsgegenstände
5 Mieten und Pachten 53
6 Bewirtschaftung der Grundstücke, 54
 baulichen Anlagen usw.
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7 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 56
8 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 57-63
9 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64
10 Geschäftsausgaben 65
11 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 66
12 Erstattungen von Ausgaben 67a)
 des Verwaltungshaushalts
13 Kalkulatorische Kosten 68
Abzuziehen sind die Einnahmen für die Kindertageseinrichtung:
15 Elternbeiträge 11
16 Übernahmen der Elternbeiträge durch
 das Jugendamt, die direkt an den Träger
 der Kindertageseinrichtung gezahlt werden
17 Spenden (sofern diese nicht für  17
 Investitionen zu verwenden sind)
18  Einnahmen aus der Betriebskostenpauschale
 bei Wahrnehmung des Wunsch- und 
 Wahlrechts nach § 18 Abs. 6 ThürKitaG

(2) Um die von der abgebenden Gemeinde nach Vorlage der 
Jahresabschlussrechnung zu tragenden Kosten zu ermitteln, 
ist die Zahl der Kinder aus der jeweiligen Gemeinde, die im ab-
gelaufenen Kindergartenjahr betreut wurden, mit den durch-
schnittlichen nicht gedeckten Betriebskosten pro Platz zu mul-
tiplizieren.
(3) Wurde ein Kind nicht während des gesamten Jahres betreut 
(maßgebend ist die Anmeldung), wird es nur anteilig mitgerech-
net, z. B. bei einer Betreuungszeit von sechs Monaten mit 6/12 
= 0,5.

§ 6
Kündigung und Auseinandersetzung

(1) Die Zweckvereinbarung ist von jedem Vertragspartner mit 
einer Frist von drei Monaten zum 31.07. eines jeden Jahres or-
dentlich kündbar.

(2) Die Kündigung nach Abs. 1 gilt jedoch nur für die Zukunft. 
Für alle bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung 
aufgenommenen Kinder der abgebenden Gemeinde, sind wei-
terhin die Regelungen dieser Zweckvereinbarung verbindlich 
anzuwenden. Dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kinder 
der abgebenden Gemeinde die Einrichtung der aufnehmenden 
Gemeinde verlassen.
(3) Kommt ein Vertragspartner den ihm obliegenden Verpflich-
tungen aus dieser Zweckvereinbarung trotz Mahnung nicht 
nach, hat der andere Vertragspartner das Recht, den Vertrag 
außerordentlich zu kündigen.
(4) Wird die Zweckvereinbarung aufgehoben, so haben die Be-
teiligten eine Auseinandersetzung anzustreben. § 13 ThürKGG 
gilt entsprechend.

§ 8
Streitigkeiten

Können Meinungsverschiedenheiten unter den Beteiligten 
nicht gütlich bereinigt werden, so ist die zuständige Aufsichts-
behörde zur Schlichtung anzurufen.

§ 9
Inkrafttreten

Die Zweckvereinbarung bedarf der Genehmigung und der Be-
kanntmachung durch die Aufsichtsbehörde und tritt am 01. Ap-
ril 2017 in Kraft.

Geschwenda, 20.03.2017  Gräfenroda, 20.03.2017
Ort (aufnehmende Gemeinde), Ort (abgebende Gemeinde),
Datum Datum

Heyer   - Siegel -  i.V. Schwarz - Siegel -
Unterschrift Bürgermeister  Unterschrift Bürgermeister

BEZUG VON MEDIKAMENTEN ZUR VARROABEHANDLUNG
Auch in 2017 können die Imkervereine Medikamente zur Varro-
abehandlung bei der Thüringer Tierseuchenkasse (TSK) bestel-
len. Im Laufe des Jahres wird es durch eine Allgemeinverfügung 
des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz wieder die 
Verpflichtung geben, alle Bienenvölker in Thüringen gegen Var-
roatose zu behandeln.
Die Imkervereine teilen der TSK als Sammelbestellung bis 
28.04.2017 ihren Bedarf, aufgeschlüsselt nach Medikament, 
Imker (Name, Vorname, Anschrift, TSK-Nummer) und Menge 
mit.
Nicht in einem Verein organisierten Imkern wird ebenfalls die 
Möglichkeit gegeben, Medikamente zur Varroabehandlung 
über die TSK zu bestellen. Dies hat ausschließlich über die Im-
kervereine bzw. nur im begründeten Ausnahmefall über das 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Ritterstr.14, 
99310 Arnstadt, bis spätestens 28.04.2017 zu erfolgen.
Hier auch die Angebotspreise der Lieferanten, die abhängig von 
der Bestellmenge und dem Porto noch leicht abweichen kön-
nen.

Artikel  Preis 2017
Bayvarol 27,19 €
Apiquard 23,62 €
Thymovar 16,50 €
Oxuvar 8,75 €
MAQS 2 BE 14,90 €
MAQS 10 BE 49,90 €
Milchsäure 7,66 €
Ameisensäure 7,10 €
Oxalsäure 21,10 €
ApiLife Var 3,58 €
Nassenh.Verdunster 4,17 €
Verdun.horizon. 10,71 €
Verdun.profession. 13,98 €

Für Fragen steht Ihnen das Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt jederzeit zur Verfügung!
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BEKANNTMACHUNG DER UNTEREN IMMISSIONSSCHUTZBEHÖRDE
Die mdp GmbH, Stau 91, 26122 Oldenburg hat für die Errich-
tung von 4 Windkraftanlagen auf dem Grundstück in der Ge-
markung Großhettstedt, Flur 3, Flurst. 87, 86, 89/1, mit den 
Unterlagen vom 01.07.2016, die standortbezogene Vorprüfung 
im Einzelfall gemäß § 3 c Satz 2 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung beantragt.
Für die Errichtung von 4 Windkraftanlagen, die gemäß der Anla-
ge zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in der „Liste der UVP-pflichtigen Anlagen“ unter der Nr. 1.6.3 
Spalte 2, mit S einzuordnen ist, ist eine standortbezogene Vor-
prüfung des Einzelfalls durchzuführen.
Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stellt die zuständige Behörde fest, ob 
nach den §§ 3 b bis 3 f für das Vorhaben eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Gemäß § 3 a Satz 2 UVPG wird hiermit bekannt gegeben:

Aufgrund der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls ge-
mäß § 3 c UVPG wird unter Berücksichtigung der Kriterien der 
Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG festgestellt, dass mit dem geplanten 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
verbunden sind und somit keine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 3 
a UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. Die Entscheidungs-
gründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des 
Thüringer Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG) vom 10. Ok-
tober 2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. März 2014 
(GVBl. Thüringen Nr. 3 vom 28.03.2014, S. 92), im Landratsamt 
Ilm-Kreis, 99310 Arnstadt, Ritterstraße 14, Umweltamt, Untere 
Immissionsschutzbehörde, zugänglich.
Landratsamt Ilm-Kreis, Umweltamt, 
untere Immissionsschutzbehörde

 STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen 
des Landratsamtes Ilm-Kreis ist baldmöglichst

1 Stelle als 
ICE-Koordinator/in /  

Autorisierte Stelle Digitalfunk
zu besetzen.
Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
·  Vorbereitung und Durchführung von Übungen
·  Schulungen in den Feuerwehren zu den Besonderheiten 

der ICE-Strecke
·  Absprachen und Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Bahn AG, der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule, den Nachbarkreisen und den Tunnel-
basiseinheiten

·  Überprüfung und Überarbeitung der Einsatzpläne
·  Überwachung der Einsatzbereitschaft der von der Bahn 

zur Verfügung gestellten Technik und Verwaltung der fi-
nanziellen Mittel

·  Einführung des Digitalfunks im Ilm-Kreis als autorisierte 
Stelle

·  Mitwirkung im Katastrophenschutzstab und bei Bedarf in 
der Technischen Einsatzleitung des Ilm-Kreises

Erwartet werden:
·  Abgeschlossene Berufsausbildung in den Bereichen Elek-

trotechnik, Mechatronik, Systemintegration, Fahrzeug-
technik und/oder Funktechnik

·  Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung einer Freiwilligen 
Feuerwehr

·  Computerkenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft 
Office-Anwendungen

·  Fähigkeit zur selbständigen und konzeptionellen Arbeit
·  Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung

·  Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst der Kreisbrand-
meister und Einsatzbereitschaft außerhalb der Regelar-
beitszeit

·  Führerschein für PKW und Bereitschaft zur Nutzung des 
privaten PKW für dienstliche Zwecke

Wünschenswert wären:
· Ausbildung zum/zur Gruppenführer/in, Zugführer/in 

und/oder Verbandsführer/in
· Ausbilderbefähigung in den Bereichen Funk, Truppmann/

Truppführer, ICE
· Lehrgangsabschluss Alarm- und Einsatzplanung
· Kenntnisse im feuerwehrtechnischen Einsatz und in der 

öffentlichen Verwaltung

Die Bezahlung erfolgt in der Entgeltgruppe 9c des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2017/05“ bis zum 20.04.2017 an folgende Ad-
resse zu richten:
 Landratsamt Ilm-Kreis
 Personal- und Schulverwaltungsamt
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zurück-
gesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Unterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber/innen werden nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Petra Enders
Landrätin
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 STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Jugendamt des Landratsamtes Ilm-Kreis sind ab voraus-
sichtlich 01.06.2017

Stellen als Sachbearbeiter/in  
Unterhaltsvorschuss

zu besetzen.
Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
· Beratung von Eltern bezüglich Kindesunterhalt und Unter-

haltsvorschuss
· Antragsprüfung und Fallbearbeitung
· Gespräche mit den Unterhaltsschuldnern zur Zahlung des 

Unterhaltes
· Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen vor und während 

des Leistungsbezuges
· Heranziehung von Unterhaltsschuldnern vor Leistungsbe-

zug zur Erfüllung der Unterhaltspflicht
· Heranziehung von Unterhaltsschuldnern während des 

Leistungsbezuges und ggf. nach Ablauf des Leistungsbezu-
ges

· Verrechnung von Erstattungsansprüchen mit dem Jobcen-
ter

Erwartet werden:
·  Abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfach-

angestellte/r oder vergleichbarer Berufsabschluss
·  Positive Kommunikationsfähigkeit auch in kritischen Situ-

ationen
·  Computerkenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft 

Office-Anwendungen

·  Kenntnisse im Haushaltsrecht, in Unterhalts- und Einkom-
mensberechnungen, in Mahnungs- und Vollstreckungs-
verfahren sowie im Bürgerlichem Recht (BGB)

·  Bereitschaft zu teamorientiertem Arbeiten

Die Bezahlung erfolgt in der Entgeltgruppe 8 des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD). Bei entsprechender 
Ausbildung und Eignung ist die Eingruppierung in die Entgelt-
gruppe 9a (Tätigkeit im Bereich der Rückholung) möglich.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2017/06“ bis zum 20.04.2017 an folgende Ad-
resse zu richten:
 Landratsamt Ilm-Kreis
 Personal- und Schulverwaltungsamt
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zurück-
gesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Unterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber/innen werden nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Petra Enders
Landrätin

 STELLENAUSSCHREIBUNG FÜR DIE ARBEIT IN DEN KINDERTAGESSTÄTTEN  
  DES AMT WACHSENBURG (UNBEFRISTET)

Die Gemeinde Amt Wachsenburg sucht zum nächst mögli-
chen Zeitpunkt mehrere staatlich anerkannte Heilpädagogen/
Heilerziehungspfleger (m/w) oder Sonder- und Integrations-
pädagogen (m/w) für die kommunalen Kindertagesstätten. 
Der Einsatz erfolgt in allen Altersgruppen.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird neben einem 
der o.g. Abschlüsse erwartet, dass sie sich mit der beste-
henden Konzeption der Einrichtungen inhaltlich auseinan-
dersetzen und die gesetzten pädagogischen Schwerpunkte 
mittragen und aktiv unterstützen. Darüber hinaus wird in der 
täglichen Aufgabenwahrnehmung ein hohes Maß an Verant-
wortungsbereitschaft, Flexibilität und Zuverlässigkeit erwar-
tet. Teamarbeit sollte ebenso zu Ihren Stärken gehören.

Allgemeine Angaben
Die Einstellung erfolgt grundsätzlich mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von 40h. Teilzeitbeschäftigung ist 
nach Absprache möglich. Die Vergütung erfolgt in Abhängig-
keit der persönlichen Voraussetzungen gemäß TVÖD-SuE. Die 
Einstellung erfolgt unbefristet.
Wünschenswert sind ebenso Bewerbungen von Berufsein-
steigern. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung be-
sonders bevorzugt.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse 
usw.) richten Sie bitte an die
 Gemeinde Amt Wachsenburg
 Erfurter Straße 42
 99334 Amt Wachsenburg

 oder per E-Mail an
 info@amt-wachsenburg.de

Bewerbungsschluss ist der 31.05.2017.

Kosten, die im Rahmen der Bewerbung entstehen, werden 
nicht erstattet. Die Bewerbungsunterlagen verbleiben bei 
der Gemeinde und werden nicht zurückgesandt. Nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Unter-
lagen nicht berücksichtigter Bewerber/-innen vernichtet. Bei 
gewünschter Rücksendung Ihrer Unterlagen fügen Sie Ihrer 
Bewerbung bitte einen frankierten Rückumschlag bei.

gez.
Uwe Möller, Bürgermeister
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 STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Zweckverband Restabfallbehandlung Mittelthüringen(ZRM) 
ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Teilzeit-
stelle als

Mitarbeiter/in Abfallannahme/Kontrolle
mit 24 Stunden/Woche auf der Verbandsdeponie Rehestädt 
zu besetzen.
Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
-  Annahme und Kontrolle von Abfällen im Eingangsbereich 

der Verbandsdeponie
-  Bedienung der Fahrzeugwaage über die zugehörige Wä-

gesoftware
-  Eigenverantwortliche Führung der Barkasse für den Klein-

annahmebereich
-  Allgemeine Bürotätigkeiten

Erwartet werden:
-  Abgeschlossene Berufsausbildung
-  Gute PC- und Software-Kenntnisse
-  Sicheres und freundliches Auftreten in der Kunden- 

betreuung
-  Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit

-  Bereitschaft zur Arbeit auch außerhalb der betriebsübli-
chen Zeiten und am Samstag

-  Bereitschaft zu einer bedarfsorientierten und flexiblen 
Arbeitszeiteinteilung

-  Bereitschaft zur Weiterbildung

Die Vergütung erfolgt in der Entgeltgruppe E 5 TVöD.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung ZRM“ bis zum 21.04.2017 an folgende Adresse 
zu richten:
 Zweckverband Restabfallbehandlung Mittelthüringen 

(ZRM)
 Geschäftsstelle Verbandsdeponie Rehestädt
 „Stellenausschreibung“
 Dorfstraße 38 A
 99334 Amt Wachsenburg/OT Rehestädt

Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitten wir, 
einen adressierten und ausreichend frankierten Briefum-
schlag beizulegen.

gez. Bauer
Geschäftsleiter

Ende des Amtlichen Teils
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BEKANNTMACHUNG DES WASSER- UND  
ABWASSERZWECKVERBANDS ARNSTADT UND UMGEBUNG
Der Wasser-/Abwasserzweckverband Arn-
stadt und Umgebung gibt gemäß § 14 Abs. 
3 der Entwässerungssatzung - EWS - vom 
26.05.2003 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 

21.10.2003), zuletzt geändert durch Satzung vom 17.11.2014 
(Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 02.12.2014) die Entsorgungs-
zeiträume für die geordnete Fäkalschlammentsorgung im Ver-
bandsgebiet für das Jahr 2017 bekannt. Die Termine können 
auch unter www.wazv-arnstadt.de abgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass in einzelnen Fällen aus organisatori-
schen Gründen Terminänderungen erforderlich sein können. 
Auskunft hierzu erhalten Sie bei unserem Bereich Abwasser un-
ter Telefon 03628 6147-0.

Die Entsorgung wird durchgeführt
vom 31.03.2017 bis 11.04.2017 Wüllersleben
vom 12.04.2017 bis 19.04.2017 Eischleben
vom 20.04.2017 bis 21.04.2017 Oesteröda
vom 24.04.2017 bis 02.05.2017 Dienstedt.

Bitte ermöglichen Sie uns über Nachbarn bzw. andere Personen 
den Zutritt zu Ihrer Grundstückskläranlage, wenn Sie an dem 
für Ihren Wohnort vorgesehenen Entsorgungstermin nicht zu 
Hause sind.
Die Werkleitung


